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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

 

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung

SHI-Produktbewertung Bodenbelagsklebstoffe und
andere Verlegewerkstoffe

TVOC ≤ 60 μg/m³
Formaldehyd ≤ 24 µg/m³

Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 20.08.2029

Produkt:

PCI Flexkleber 400
SHI Produktpass-Nr.:

12729-10-1012
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QNG - Qualitätssiegel
Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden
fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

 

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

3.2 Verlegewerkstoffe für
keramische Fliesen, Naturstein und
Betonwerkstein an Wand und
Boden

VOC / Emissionen /
gefährliche Stoffe /
Weichmacher / Biozide

QNG-ready

Nachweis: EC1+ Zertifikat vom 20.08.2024 (Nr. 19289/22.04.99)

Produkt:
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SHI Produktpass-Nr.:
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DGNB Neubau 2023
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

 

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile /
Bau-Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt,
03.05.2024 (3. Auflage)

8 Grundierungen, Vorstriche,
Spachtelmassen und Klebstoffe

VVOC, VOC, SVOC
Emissionen und Gehalt an
gefährlichen Stoffen

Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Nachhaltigkeitsdatenblatt vom 03.12.2024 und EC1+ Zertifikat vom 20.08.2024
(Nr. 19289/22.04.99)

Kriterium Bewertung

SOC 1.2 Innenraumluftqualität (*) Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile /
Bau-Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt, 29.05.2025
(4. Auflage)

8 Grundierungen, Vorstriche,
Spachtelmassen und Klebstoffe

VVOC, VOC, SVOC
Emissionen und Gehalt an
gefährlichen Stoffen

Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Nachhaltigkeitsdatenblatt vom 03.12.2024 und EC1+ Zertifikat vom 20.08.2024
(Nr. 19289/22.04.99)

Produkt:

PCI Flexkleber 400
SHI Produktpass-Nr.:

12729-10-1012
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DGNB Neubau 2018
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude.

 

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile /
Bau-Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt

8 Grundierungen, Vorstriche,
Spachtelmassen, Fugenmörtel
und Klebstoffe unter Wand- und
Bodenbelägen (z. B. Fliesen,
Teppiche, Parkett, elastische
Bodenbeläge - ausgenommen
Tapeten)

VOC Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Nachhaltigkeitsdatenblatt vom 03.12.2024 und EC1+ Zertifikat vom 20.08.2024
(Nr. 19289/22.04.99)

Produkt:

PCI Flexkleber 400
SHI Produktpass-Nr.:

12729-10-1012
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BNB-BN Neubau V2015
Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden,
Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

 

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete
Schadstoffgruppe

Qualitätsniveau

1.1.6 Risiken für die lokale
Umwelt

10a Verlegewerkstoffe für
keramische Wand- /
Bodenfliesen und -platten

VOC / gefährliche Stoffe /
Biozide

Qualitätsniveau 5

Nachweis: EC1+ Zertifikat vom 20.08.2024 (Nr. 19289/22.04.99)

Produkt:

PCI Flexkleber 400
SHI Produktpass-Nr.:

12729-10-1012
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EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der
Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen
Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard
erfüllen.

 

Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung

DNSH - Vermeidung und
Verminderung der
Umweltverschmutzung

Stoffe nach Anlage C EU-Taxonomie konform

Nachweis: Sicherheitsdatenblatt vom 24.09.2024 (Druckdatum)

Produkt:

PCI Flexkleber 400
SHI Produktpass-Nr.:

12729-10-1012
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BREEAM DE Neubau 2018
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische,
ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

 

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitätsstufe

Hea 02 Qualität der
Innenraumluft

Kleb- und Dichtstoffe für den
Innenraumbereich
(einschließlich
Bodenbelagsklebstoffe)

Emissionen:
Formaldehyd, TVOC,
Krebserregende Stoffe

herausragende
Qualität

Nachweis: EC1+ Zertifikat vom 20.08.2024 (Nr. 19289/22.04.99)

Produkt:

PCI Flexkleber 400
SHI Produktpass-Nr.:
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LEED v4.1
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebäudezertifizierungssystem
des U.S. Green Building Council. Es zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards für
Gebäude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebäude
ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualität und
Standortqualität. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder
Platinum vergeben.

 

Kriterium Produktkategorie Bewertung

EQ Credit: Low-Emitting Materials Kleb- und Dichtstoffe Erfüllt

Nachweis: EC1+ Zertifikat vom 20.08.2024 (Nr. 19289/22.04.99)

Produkt:

PCI Flexkleber 400
SHI Produktpass-Nr.:
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für
Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird.
QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher
Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

Das EMICODE®-Prüfzeichen des von Herstellern getragenen Vereins GEV – Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. ist vor allem

im Bereich der Bodenverlegewerkstoffe relevant. Das EMICODE®-Siegel EC1PLUS setzt als
Premiumklasse noch einmal deutlich strengere Emissionsgrenzwerte als die anderen
Siegelkategorien.

Produkt:

PCI Flexkleber 400
SHI Produktpass-Nr.:

12729-10-1012
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.

Produkt:

PCI Flexkleber 400
SHI Produktpass-Nr.:

12729-10-1012
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PCI Flexkleber 400
Hochleistungs-Leichtklebemörtel für alle Fliesen,
Formate und Untergründe

 

Anwendungsbereiche
Für innen und außen.
Für alle gängigen keramischen Beläge: Steinzeugfliesen, Feinstein­
zeugfliesen, beschichtetes Glasmosaik
Auf allen gängigen Baustellenuntergründen: Zementestriche, angeschlif­
fene Anhydrit- bzw. Gipsfließestriche, Beton, Betonfertigteile, Porenbeton,
Heizestriche, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Trockenestriche, Magne­
sitestriche, Gussasphalt (Innen), Gipsputze, Zement- und Kalkzement­
putze, Mauerwerk, alte Keramikbeläge

PCI Flexkleber 400 ist besonders gut geeignet bei
hohen Beanspruchungen im Innen-und Außenbereich.

Produkteigenschaften
Hohe Reichweite, so ergiebig wie 20 kg herkömmlicher Fliesenkleber
Staubreduziert, keine Staubentwicklung auf der Baustelle
Hoch standfest, für großformatige Wandfliesen
Gute Klebkraft, für großformatige Bodenfliesen

www.pci-augsburg.de



Daten zur Verarbeitung/Technische Daten
Materialtechnologische Daten
Materialbasis Trockenmörtelmischung mit Füllstoffen

Farbe grau

Giscode ZP 1

Lagerung trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern

Lagerfähigkeit mind. 12 Monate

Lieferform
Verpackung Art.-Nr./EAN-Prüfz

15-kg-Sack 2404/1

Anwendungstechnische Daten
Verarbeitungstemperatur ca. + 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

Anmachwasser ca. 0,45 l für 1 kg Pulver

ca. 6,8 l für 15 kg Sack

Reifezeit ca. 3 Minuten

Dichte des angemischten Materials / Frischmörtelrohdichte ca. 1,35 g/cm³

Verbrauch ca. 1 kg/m² Zahnung 4-6 mm (ca. 11 m² pro 15 kg Sack)

ca. 1,6 kg/m² Zahnung 6-8 mm (ca. 8 m² pro 15 kg Sack)

Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden

Offene Zeit ca. 30 Minuten

Begehbar nach ca. 8 Stunden

Verfugbar nach ca. 8 Stunden

Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die angegebenen Zeiten.

Untergrundvorbehandlung
Der Untergrund muss fest,sauber und tragfähig sein.Ölflecken, haftungsmindernde Oberflächen und Verunreinigung
(auch Reste von Teppichklebern) sorgfältig entfernen.
Stark saugende Zementuntergründe und Porenbeton mit PCI Gisogrund All-in-One grundieren.
Gipskartonplatten, normal saugende Wandputze und Gussasphalt mit unverdünntem PCI Gisogrund All-inOne grundieren.
Angeschliffene Anhydrit- bzw. Gipsfließestriche sowie gipshaltige Untergründe zweimal mit unverdünntem PCI Gisogrund
All-in-One grundieren.
Alte Keramikbeläge sowie dichte fest anhaftende Altbeläge mit PCI Gisogrund Xtra Grip grundieren.
Auf Holzspanplatten (Feuchtigkeitsgehalt höchstens 10%): im Trockenbereich mit PCI Gisogrund Xtra Grip
grundieren, bei Feuchtigkeitsbelastung mit PCI Lastogum Dicht oder PCI Pecilastic W abdichten.
Frisch eingebaute, beheizte und unbeheizte Zementestriche dürfen nicht mehr als 4 %, Anhydrit- bzw. Gipsestriche nicht
mehr als 0,5 % Restfeuchtigkeitsgehalt (Messung mit CM-Gerät) aufweisen.

Verarbeitung von PCI Flexkleber 400
Anmachen des Leichtklebers
1 Anmachwasser in ein sauberes Arbeitsgefäß geben und Pulver zugeben. Mit geeignetem Rühr-oder Mischwerkzeug
als Aufsatz auf eine Bohrmaschine zu einem plastischen, knollenfreien Mörtel anrühren.

Technisches Merkblatt  11/24
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2 Ca. 3 Minuten reifen lassen. Danach nochmals kurz aufrühren.
Ausgleichen von Unebenheiten
1 Der Mörtel kann in der üblichen Arbeitstechnik – Aufziehen mit der Glättekelle – verarbeitet werden. Kleine Ausbrüche
können mit der Stahlkelle, größere Flächen mit der Richtlatte waagerecht und senkrecht abgezogen werden.
2 Die Ausgleichsspachtelung kann an der Wand nach ca. 5 Stunden mit Fliesen belegt werden, am Boden nach ca. 1 Tag.
Fliesen verlegen
1 Zunächst mit der glatten Seite der Stahlkelle eine dünne Kontaktschicht auf den Untergrund aufkratzen.
2 Danach mit der Zahntraufel auf die frische Kontaktschicht Mörtel aufkämmen. Nur so viel Mörtel aufkämmen, wie innerhalb
der klebeoffenen Zeit mit Fliesen belegt werden kann. Prüfung der klebeoffenen Zeit mit Fingerkuppentest.
3 Fliesen und Platten mit schiebender Bewegung im Kleberbett ansetzen und ausrichten.

Bitte beachten Sie
Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C oder bei starker Wärme- und Windeinwirkung verarbeiten.
Verschmutzte Keramik und Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen, im angetrockneten Zustand nur
mechanisches Abschaben möglich.
Bei unbekannten empfindlichen Gesteinsmaterialien und Mosaiken wird eine Probeverklebung empfohlen.

 
 

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:
+49 (8 21) 59 01-171
www.pci-augsburg.de
 
 

Ausgabe 11/24
Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden
Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de 

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
www.pci-augsburg.de
PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich
Dresdner Straße 87/A2/Top 3 · 1200 Wien
Tel.: +43 50610 5000
www.pci.at
Sika Schweiz AG - VE PCI
Tüffenwies 16 • 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 436 21 21
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur
allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und
Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht
ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb
des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegen­
den Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich
vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleicharti­
ger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie
bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollstän­
dige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus
dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

 
Handelsname 
 

: PCI Flexkleber 400 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Produktverwendung : Fliesenkleber 
 

 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: PCI Augsburg GmbH 
PICCARDSTR. 11 
86159  AUGSBURG 
 

Telefon 
 

: +4982159010 
 

Telefax 
 

: +498215901372 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 
 

: rpc@mbcc-group.com 
 

1.4 Notrufnummer 

ChemTel: +1-813-248-0585 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 
 

 H315: Verursacht Hautreizungen. 
 

Schwere Augenschädigung, Kategorie 1 
 

 H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - 
einmalige Exposition, Kategorie 3, 
Atmungssystem 
 

 H335: Kann die Atemwege reizen. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
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Gefahrenpiktogramme 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung 

oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern 

gelangen.  

Prävention:  

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen 
verwenden.  

P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ 
Gesichtsschutz tragen.  

Reaktion:  

P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt 
anrufen.  

Entsorgung:  

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit 
örtlichen Vorschriften entsorgen.  

 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Zement (chromatreduziert) 

2.3 Sonstige Gefahren 

Der Gehalt an löslichem Chrom(VI) ist gemäß Anhang XVII Absatz 47 der EG-Verordnung 1907/2006 
nicht größer als 0,0002%. 
Produkt reagiert mit Wasser stark alkalisch. 
Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, 
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten 
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten 
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Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registrierungsnumme
r 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Zement (chromatreduziert) 
 

65997-15-1 
266-043-4 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 
(Atmungssystem) 

>= 40 - < 60 

Calciumdiformiat 
 

544-17-2 
208-863-7 
01-2119486476-24-
XXXX 

Eye Dam. 1; H318 >= 1 - < 2,5 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Arzt konsultieren. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt 
vorzeigen. 

 
Nach Einatmen 
 

:  An die frische Luft bringen. 
Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Kleine Spritzer in die Augen können irreversible 
Gewebeschäden und Blindheit verursachen. 
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser 
ausspülen und Arzt konsultieren. 
Während des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter 
ausspülen. 
Kontaktlinsen entfernen. 
Auge weit geöffnet halten beim Spülen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. 
Mund mit Wasser ausspülen. 
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Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund 
einflößen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Husten 
Atemstörung 
Übermäßiger Tränenfluss 
Hautrötung 
Dermatitis 
Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu 
gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen. 
 

Risiken : Verursacht Hautreizungen. 
Verursacht schwere Augenschäden. 
Kann die Atemwege reizen. 
 

   reizende Wirkungen 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Im Brandfall, zum Löschen 
Wasser/Sprühwasser/Wasserstrahl/Kohlendioxid/Sand/Schau
m/alkoholbeständigen Schaum/Löschpulver verwenden. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Das Einatmen von Staub vermeiden. 
Ungeschützten Personen den Zugang verwehren. 
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6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in 
Wasserläufe möglichst verhindern. 
Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter 
geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 
 

: Ein Überschreiten der vorgegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte 
(AGW) vermeiden (siehe Abschnitt 8). 
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung 
gelangen lassen. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. 
Die allg. Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien 
sind zu beachten. 
 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Staubbildung vermeiden. Bei Staubbildung für geeignete 
Entlüftung sorgen.  
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht 
essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den 
Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 
 

:  Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut 
belüfteten Ort aufbewahren. Aufbewahren gemäß den lokalen 
Vorschriften.  
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  13 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 
 

:  Trocken aufbewahren. 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Vor Gebrauch aktuelles Produktdatenblatt beachten. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu 
überwachende 
Parameter * 

Grundlage * 

Zement (chromatreduziert) 65997-15-1 AGW 
(Einatembare 
Fraktion) 

5 mg/m3 DE TRGS 900 

 Weitere Information: Senatskommission zur Prüfung 
gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) 

 Weitere Information: Stoffe, die wegen erwiesener oder möglicher 
krebserzeugender Wirkung Anlass zur Besorgnis geben, aber 
aufgrund unzureichender Informationen nicht endgültig beurteilt 
werden können. 

*Die obengenannten Werte entsprechen der aktuellen Gesetzgebung des Freigabedatums des 
Datenblattes. 
 
 
allgemeiner Staubgrenzwert 

Art der Exposition Spitzenbegrenzung: 
Überschreitungsfakto
r (Kategorie) 

Werttyp Zu überwachende 
Parameter 

Grundlage 

Einatembare Fraktion 2;(II) AGW 10 mg/m3 DE TRGS 900 

Alveolengängige Fraktion 2;(II) AGW 1,25 mg/m3 DE TRGS 900 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten. 
Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz :  Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 
Augenspülflasche mit reinem Wasser 
 

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen 
chemikalienbeständige Handschuhe (EN 374) getragen 
werden. Herstellerangaben sind zu beachten. 
Empfohlen: Handschuhe aus Nitrilkautschuk / Butylkautschuk. 
Kontaminierte Handschuhe sofort wechseln und entsorgen. 
 

Haut- und Körperschutz :  Staubdichte Schutzkleidung 
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO 
20345, langärmlige Arbeitskleidung, lange Hose). Bei Misch- 
und Rührarbeiten wird zusätzlich eine Gummischürze und 
Schutzstiefel (EN 14605) empfohlen. 
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Atemschutz : Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 

Die Auswahl von Atemschutzmasken (EN 14387) muss sich 
nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden 
Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den 
Arbeitsplatzgrenzwerten (Abschnitt 8.1) der jeweiligen 
Atemschutzmaske richten. 
Partikelfilter P 
P1: Inerter Stoff; P2, P3: gefährliche Stoffe 
Für angemessene Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale 
Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. 
(EN 689 - Methoden zur Ermittlung inhalativer Expositionen) 
Dies gilt vor allem am Misch- bzw. Rührplatz. 
Falls dies nicht ausreichend ist, um die Konzentration unter 
dem Arbeitsplatzgrenzwert zu halten, ist für Atemschutz zu 
sorgen. 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise :  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in 
Wasserläufe möglichst verhindern. 
Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : fest 
Aussehen : Pulver 
Farbe 
 

:  grau 
 

Geruch 
 

:  geruchlos 
 

 
Schmelzpunkt/Schmelzbereic
h / Gefrierpunkt 
 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 
 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

Obere/untere Zünd- oder Explosionsgrenzen 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere 
Entzündbarkeitsgrenze 

 

: Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere 
Entzündbarkeitsgrenze 

: Keine Daten verfügbar 
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Flammpunkt 
 
 

: Nicht anwendbar 
 

Zündtemperatur 
 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

Zersetzungstemperatur 
 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

pH-Wert 
 

: > 11 
Konzentration: 50 % 
 

Viskosität 

Viskosität, dynamisch 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Viskosität, kinematisch 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit 
 

 

: Keine Daten verfügbar 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

Dampfdruck 
 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

Dichte 
 
 

: ca. 1,3 g/cm3 
 

Relative Dampfdichte 
 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

Partikeleigenschaften 
 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

9.2 Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Das Produkt ist chemisch stabil. 
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 
 

:  
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Inhaltsstoffe: 

Calciumdiformiat: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 3.050 mg/kg  
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Verursacht Hautreizungen. 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Verursacht schwere Augenschäden. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Karzinogenität 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Reproduktionstoxizität 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Kann die Atemwege reizen. 



 
 

SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

PCI Flexkleber 400 
 
Überarbeitet am: 27.04.2024 
Datum der letzten Ausgabe: 09.04.2024  

Version 2.0 Druckdatum 24.09.2024 

 

Land DE  000000720227 10 / 14 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Aspirationstoxizität 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die 
gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten 
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 
0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften 
aufweisen. 

 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Keine Daten verfügbar 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die 
gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten 
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 
0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften 
aufweisen. 
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12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische 
Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Gemäß der gültigen Abfallverzeichnis-Verordnung sind Abfälle 
herkunftsbezogen der Abfallart zuzuordnen. Deshalb ist eine 
eindeutige Festlegung einer Abfallschlüsselnummer nicht 
möglich. 
Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung 
zuzuführen. 
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten 
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, sowie nicht 
restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt 
ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. 
Sika hat für alle Verpackungen, die in Deutschland in Verkehr 
gebracht werden Entsorgerverträge abgeschlossen. 
Weitere Hinweise siehe www.sika.de 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Nicht anwendbar 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

Internationales Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ) 
Listen der toxischen Chemikalien und Ausgangsstoffe 

: Nicht anwendbar 
 

 
REACH Information:  Die in unseren Produkten enthaltenen Stoffe sind 

- von unseren Lieferanten registriert und/oder 
- von uns registriert und/oder 
- von der REACH Verordnung ausgenommen und/oder 
- unterliegen der REACH Verordnung, aber sind von der 
Registrierpflicht ausgenommen. 
. 

 
REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage 
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe 
(Artikel 59). 

 

: Keine der Komponenten ist gelistet 
(=> 0.1 %). 

 
REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 

 

: Nicht anwendbar 

 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen 

 

: Nicht anwendbar 

 
Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 

 

: Nicht anwendbar 
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Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien 

 

: Nicht anwendbar 

 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
 
 

 Nicht anwendbar 
 

Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Flüchtige organische 
Verbindungen 
 

: Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige 
organische Verbindungen (VOCV) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): <= 3% 
w/w 
ohne VOC-Abgabe 
 
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): < 0,01% 
w/w 
 

 
GISCODE : ZP1  

 

Sonstige Vorschriften: 

Produkt unterliegt nicht der Chemikalienverbotsverordnung.  
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Für diese Mischung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 
ADR : Accord européen relatif au transport international des 

marchandises Dangereuses par Route 
CAS : Chemical Abstracts Service 
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DNEL : Derived no-effect level 
EC50 : Half maximal effective concentration 
GHS : Globally Harmonized System 
IATA : International Air Transport Association 
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods 
LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at 

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of 
test animals) 

LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in 
air that kills 50% of the test animals during the observation 
period) 

MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 

OEL : Occupational Exposure Limit 
PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic 
PNEC : Predicted no effect concentration 
REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament 

and of the Council of 18 December 2006 concerning the 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals 
Agency 

SVHC : Substances of Very High Concern 
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative 
   

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Skin Irrit. 2 H315 Rechenmethode 

Eye Dam. 1 H318 Rechenmethode 

STOT SE 3 H335 Rechenmethode 

 
 
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand 
zur Zeit der Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Bezüglich 
Gewährleistung gelten ausschließlich die entsprechenden Produktdatenblätter und die 
allgemeinen Verkaufsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung Produktdatenblätter 
beachten. 
 
 
 Änderungen gegenüber der letzten Ausgabe ! 
 
 
DE / DE 

 
 

 
 



Nachhaltigkeitsdatenblatt
Umwelt- und Verbraucherschutz-Nachweise

PCI Flexkleber 400
Hochleistungs-Leichtklebemörtel für alle Fliesen,
Formate und Untergründe

Inhaltsstoffe
SVHC - Substance of Very High Concern * nicht enthalten

TRGS 610, Technische Regeln für Gefahrstoffe lösemittelfrei

Weichmacher weichmacherfrei

VOC gemäß Schweizer VOC-Verordnung kein VOC (CH)

Decopaint-Angabe nicht relevant

Emissionen
GEV-EMICODE EC1 PLUS

Französische VOC Verordnung VOC A+

Sentinel Holding Institut SHI-Produktpass

Umweltproduktdeklaration (EPD)
Umweltproduktdeklaration (EPD)

Modified mineral mortars, group 2 EPD-DBC-20220218-IBF1-EN

www.pci-augsburg.de

https://doc.pci-augsburg.com/php/index.pdf?download&pfile=0_64484_1&lang=0&check=8910cb59cfcf8c76610912a2a8516696&changed=1679612400


LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Version 4.1
VOC-Gehalt (SCAQMD Rule 1168 - Adhesive and Sealant
Applications)

< 1 g/l

Formaldehyd-Emission gemessen nach 28 Tagen < 10 µg/m³

Hinweise auf verbotene Stoffe Enthält keine giftigen Stoffe wie Formaldehyd, Asbest,
Lindan, chlorierte Biphenyle, Pentachlorphenol oder
andere verbotene Stoffe.

EQ Credit: Low Emitting Materials (Emissionsarme
Produkte)

EC1 PLUS

MR Credit: Environmental Product Declaration
(Umweltproduktdeklaration EPD)

EPD-DBC-20220218-IBF1-EN

PCI Flexkleber 400 erfüllt die Anforderungen und trägt zur Erreichung eines LEED Punktes unter EQ Credit: Low Emitting
Materials sowie unter MR Credit: Environmental Product Declaration (EPD) bei.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) Version 2023 / Kriterium ENV1.2 -
Risiken für die lokale Umwelt
Zuordnung / Gruppe Kriterienmatrix Nr. 8

Qualitätsstufe QS 4

SVHC - Substance of Very High Concern * nicht enthalten

GEV-EMICODE EC1 PLUS

GISCODE ZP1

PCI Flexkleber 400 erfüllt die Anforderungen an die höchste Qualitätsstufe QS 4.

QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) Anforderungskatalog – Anhangdoku­
ment 313, Version 1.3, Fassung 2023
Zuordnung / Bauproduktgruppe Position 3.2

SVHC - Substance of Very High Concern * nicht enthalten

GEV-EMICODE EC1 PLUS

PCI Flexkleber 400 erfüllt die Anforderungen an die genannte Bauproduktgruppe.

BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen) Version 2015 / Kriterium 1.1.6 - Risiken für
die lokale Umwelt
Zuordnung / Gruppe Kriterienmatrix Nr. 10a

Qualitätsniveau QN 5

SVHC - Substance of Very High Concern * nicht enthalten

GEV-EMICODE EC1 PLUS

Umweltproduktdeklaration (EPD) EPD-DBC-20220218-IBF1-EN

GISCODE ZP1

PCI Flexkleber 400 erfüllt die Anforderungen an das höchste Qualitätsniveau QN 5.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology)
Version 6.0
Kriterium Hea 02 Indoor air quality erfüllt, weil sehr emissionsarm plus
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Nutzungshinweis
* SVHC - Substance of Very High Concern, besonders besorgniserregende Stoffe, welche in der aktuellen Kandidatenliste
gemäß Artikel 59 (10) der REACHVerordnung aufgeführt sind, in einer Konzentration > 0,1 Gewichts-%

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusam
mengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Sicherheits
datenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie zum Beispiel Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-
Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese
Unterlagen und aktuelle Fassungen der Nachhaltigkeitsdatenblätter sind unter www.pci-augsburg.eu abrufbar. Dem
Verwender obliegt die Prüfung der Informationen für den jeweiligen individuellen Einsatz der Produkte. Die PCI Augsburg
GmbH kann trotz aller Sorgfalt bei der Zusammenstellung der Informationen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität
der Angaben übernehmen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter sustainability-pci-group@PCI-group.eu zur
Verfügung.
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erteilt. Damit erfüllt dieser Artikel die rückseitig aufgeführten Kriterien. 
Die Firma ist ordentliches Mitglied der GEV. 

OM009 20.08.2024 
gültig bis 20.08.2029 

Lizenzierungs-Nummer: 19289/22.04.99 

Für den Artikel  PCI Flexkleber 400 

der Firma PCI Augsburg GmbH 

wird auf Antrag vom 19.08.2024 

unter Bezugnahme auf die Einstufung gemäß den nach § 10 der  
GEV-Zeichensatzung festgelegten Richtlinien 

namens der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe 
und Bauprodukte e.V. für den oben genannten Artikel nach § 5 Abs. 4 der GEV-
Zeichensatzung die Lizenz zur Führung des GEV-Zeichens 



Hinweise zu den Voraussetzungen über die Vergabe der Lizenz für den EMICODE  

Das gemäß vorseitiger Lizenz eingestufte Produkt hat nach der Satzung und den Richtlinien des 
Technischen Beirats der GEV u.a. den folgenden Kriterien zu genügen: 

• Das Produkt entspricht allen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen des Chemikalienrechtes 
und seiner Verordnungen. 

• Das Produkt ist nach der Definition der TRGS 610 lösemittelfrei, sofern es sich nicht um ein 
Oberflächenprodukt handelt. Soweit es einer Produktgruppe nach GISCODE zuzuordnen ist, wird diese 
angegeben. 

• Für das Produkt wird ein Sicherheitsdatenblatt nach lokalem Recht in der jeweils aktuellen Fassung 
erstellt. 

• Krebserregende, erbgutverändernde oder fruchtschädigende Stoffe der Klassen 1A und 1B werden dem 
Produkt bei der Herstellung nicht zugesetzt. 

• Die Prüfung des Produktes erfolgt nach der definierten „GEV-Prüfmethode“. Die VOC-Bestimmung wird 
dabei in einer Prüfkammer nach dem Tenax-Thermodesorptions-Verfahren mit nachgeschalteter 
GC/MS-Analyse durchgeführt. 

• Die Einstufung in EMICODE-Klassen erfolgt entsprechend den nachstehenden Bezeichnungen und 
TVOC/TSVOC-Konzentrationsbereichen. Zur Produktkennzeichnung ist die zutreffende EMICODE-
Klasse zu verwenden: 

1) Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 

 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. zulässige Konzentration [µg/m³] 

TVOC nach 3 Tagen < 750 < 1000 < 3000 

TVOC nach 28 Tagen < 60 < 100 < 300 

TSVOC nach 28 Tagen < 40 < 50 < 100 

R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten 
nach 28 Tagen 

< 1 - - 

Summe der nicht bewertbaren VOC < 40 - - 

Formaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Summe von Form- und Acetaldehyd < 0,05 ppm < 0,05 ppm < 0,05 ppm 

Summe von flüchtigen K1A/K1B Stoffen 
nach 3 Tagen 

< 10 < 10 < 10 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
28 Tagen 

< 1 < 1 < 1 

 
2) Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett, mineralische Böden und elastische Bodenbeläge 

 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. zulässige Konzentration [µg/m³] 

Summe TVOC + TSVOC  
nach 28 Tagen 

≤ 100  
davon max. 40 

SVOC 

< 150 
davon max. 
50 SVOC 

< 400 
davon max. 
100 SVOC 

Formaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
3 Tagen 

< 10 < 10 < 10 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
28 Tagen 

< 1 < 1 < 1 

 

Stand: 04.10.2017 


